
 

 

 
Gitarre, Keyboard, Akkordeon Musikschule Thür GmbH      info@musikschule-thuer.ch  
Ukulele, Saxophon, Schwyzerörgeli Wasenstrasse 22 Tel. 071 672 59 13  
Unterricht in:  
Kreuzlingen, Berg, Sulgen, Kradolf 8280 Kreuzlingen www.musikschule-thuer.ch 

 

Gültig ab 08.2023 

Mietvertrag für ein Musikinstrument 

 

Mieter                                                                      Bitte ausfüllen, falls Adresse abweichend:                                                                          

     O Rechnungsadresse          O gesetzl. Vertreter 

 

O Gitarre ____________________________________________________________  

Monatlicher Mietpreis: Fr. 20.-  Verkaufspreis: ___________ 

 

O Keyboard  __________________________________________________________ 

Monatlicher Mietpreis: Fr. 40.-  Verkaufspreis: ___________ 

 

O Saxophon __________________________________________________________    

Monatlicher Mietpreis: Fr. 50.-  Verkaufspreis: ___________ 

 

O Ukulele ____________________________________________________________ 

Monatlicher Mietpreis: Fr. 10.-  Verkaufspreis: ___________  

 

 

Ort, Datum:       

 

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:       

 

 

 

Name:       

Vorname:      

Strasse, Nr.:       

PLZ, Ort:      

Telefon:      

E-Mail:      

Geburtstag:      

Name:       

Vorname:      

Strasse, Nr.:       

PLZ, Ort:      

Telefon:      

E-Mail:      
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Mietbedingungen 

 

• Der Mietvertrag ist unbefristet, gilt aber für mind. 1 Monat. 

• Kündigungsfrist: Jederzeit möglich. 

• Die Miete ist in Quartalsraten zum Voraus fällig. Bei einer Kündigung, innerhalb des 

Quartals, werden zu viel bezahlte Beträge (nur ganze Monatsraten) gutgeschrieben. 

• Das Schuljahr ist in folgende Quartale (3 Monate) eingeteilt: 1. Februar     - 30. April 

             1. Mai           - 31. Juli 

                     1. August      - 31. Oktober 

                     1. November - 31. Januar 

• Der Mieter erhält das Instrument in sauberem, einwandfreiem Zustand. 

• Das Instrument ist sorgfältig und sachgemäss zu behandeln. 

• Reparaturservice für Beschädigungen ausserhalb des normalen Rahmens werden dem 

Mieter zu offiziellen Tarifen in Rechnung gestellt. Normale Abnützung des Mietinstruments 

wird natürlich nicht belastet.   

• Das Instrument darf der Mieter selbstverständlich mit nach Hause nehmen, bleibt aber 

während der Dauer des Mietvertrags im Besitze des Vermieters. 

• Während der Vertragsdauer darf das Instrument weder weitervermietet, noch verkauft 

werden. 

• Im Falle der Auflösung dieses Vertrags, ist das Instrument unbeschädigt und sauber zurück 

zu geben. 
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